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RS OGH 1973/9/11 4Ob558/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1973

Norm

ABGB §1041 B5

GewO §3

Rechtssatz

Aus der Unterlassung der sofortigen Abmeldung des Stellvertreters bei der Gewerbebehörde und Weiterführung des

Gewerbebetriebes ohne Stellvertreter erwächst dem ausgeschiedenen Stellvertreter kein Klagsanspruch nach § 1041

ABGB.
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